
Was bringt die Zahlung eigener Beiträge für die Absicherung bei 
Erwerbsminderung? 
Der Eigenbeitrag sichert Minijobber bei Invalidität. Denn durch einen 
versicherungspflichtigen Minijob kann der Versicherte eine bereits erworbene Absicherung 
bei Erwerbsminderung aufrechterhalten. Auch kann der Minijobber durch die Zahlung des 
Eigenbeitrags erstmalig einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente erwerben. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Minijobber mindestens fünf Jahre versichert ist und in 
den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge 
gezahlt hat. Hierzu zählen auch Beiträge durch einen Minijob. Unter bestimmten 
Umständen, etwa bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit, können Minijobber 
die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente auch vorzeitig erfüllen. 
Hier reicht in der Regel schon ein gezahlter Beitrag an die gesetzliche 
Rentenversicherung. 

Beispiel:  

Jasper K., Medizinstudent, arbeitet neben seinem Studium acht Stunden in der 
Woche in einem Supermarkt und verdient monatlich 300 Euro. In der dritten Arbeitswoche 
wird er auf dem Weg zu seinem Minijob in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er 
erleidet dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen und ist anschließend teilweise 
erwerbsgemindert. Da es sich um einen Arbeitsunfall (Wegeunfall) handelt und Jasper K. 
durch seinen Minijob Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlt, kann er 
eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung erhalten. 
 


